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Gemeinde  Nordstemmen
Landkreis Hildesheim
Reg.-Bez. Hannover

Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Nordstemmen, 7. Änderung

Erläuterungsbericht

1.0 Der wirksame Flächennutzungsplan,
Erfordernis zur Planänderung

1.1 Flächennutzungsplan

Die Gemeinde Nordstemmen besteht seit der Gebietsreform von
1974 als Einheitsgemeinde. Im Gefolge dieser Reform wurde
der Flächennutzungsplan für die Gemeinde neu aufgestellt und
in 1981 wirksam. Die Neuaufstellung des Flächennutzungspla-
nes folgte in den 90er Jahren und erreichte in 1997 die
Rechtswirksamkeit. Über mehrere Planänderungen konnten ver-
änderte Flächenansprüche in den Flächennutzungsplan der Ge-
meinde Nordstemmen eingearbeitet werden. 

Die Gemeinde umfasst zehn Ortschaften. Zentraler Ort mit
Verwaltungssitz, Schulen und Versorgungseinrichtungen ist
Nordstemmen, die größte der Ortschaften. Hier gilt die aus-
geprägte Wohnfunktion für die Gemeinde. Dies wird durch
Bahnhof und geplante zentrale Busstation noch unterstützt.

In den vergangenen Jahren war und ist das Bestreben der Ge-
meinde darauf gerichtet, die am Ort ansässigen Arbeitsstät-
ten zu stabilisieren und neue Betriebe hinzuzugewinnen.
Gleichwohl soll auch auf Klärung der gemischten Nutzungs-
strukturen im Gemeindegebiet hingewirkt werden. Möglichkei-
ten sollen genutzt werden, ehemals gewerblich genutzte
Standortbereiche für nachfolgende Wohnnutzungen vorzuberei-
ten. Dies gilt vor allem für solche Grundstücke, die inner-
halb der Ortschaft Nordstemmen liegen und gute Zuwegungen zu
den Stationen des Nahverkehrs haben.

Diesem Ziel entspricht die Absicht des Eigentümers am Grund-
stück Bartelscher Weg 4 B  in Nordstemmen. Er beabsichtigt,
auf dem von ihm erworbenen Gelände ein Wohngebiet auszubau-
en. Die hier bisher ausgeübten Nutzungen waren gewerblich
bestimmt. Auf dem Gelände befand sich eine Bauunternehmung
mit technischen Gebäuden und Freianlagen mit Gebäude für



Versorgung, Verwaltung und Wohnung. Der Betrieb wurde vor
kurzem stillgelegt.

Im wirksamen Flächennutzungsplan ist das Grundstück der frü-
heren Bauunternehmung als "Gemischte Baufläche" dargestellt.
Dies entspricht den bestehenden und den beabsichtigten Nut-
zungen nicht mehr. Die umgebenden Grundstücke sind als
"Wohnbaufläche" dargestellt. 

1.2 Änderungserfordernis

Städtebaulich ist dieser Raum, der von den Straßen "Haupt-
straße", "Am Born", "Bartelscher Weg" begrenzt wird, als ein
zusammenhängender und in sich verbundener Komplex zu be-
trachten. 

Die für die benachbarten Grundstücke geltenden Darstellungen
und Nutzungen sind bei der Nutzungsbestimmung im Änderungs-
bereich angemessen zu berücksichtigen. Die hier beabsichtig-
ten Nutzungsänderungen sollen sich in das umgebende Gebiet
einfügen.

Die Umwandlung der in diesem Bereich bisher ausgeübten ge-
werblichen Nutzungen zu Wohnnutzungen ist deshalb wünschens-
wert, weil damit die nördlich, östlich, südlich und westlich
benachbarten Wohngebiete zu einer zusammenhängenden Wohnzone
ergänzt werden können.

Für eine neue Nutzung auf dem Grundstück ist eine Änderung
des Flächennutzungsplanes erforderlich. Die bisher gültige
Darstellung als "Gemischte Baufläche" ist durch die Plandar-
stellung "Wohnbaufläche" zu ersetzen. Sie fügt sich in die
in der Umgebung bestehenden Darstellungen des Flächennut-
zungsplanes ein.

Die bisher wirksame Nutzungsabstufung "Wohnbaufläche" zu
"Gemischte Baufläche" (für den Standort der Bauunternehmung)
wird damit hinfällig. Die Bedingungen des Wohnens gelten nun
für den gesamten Komplex. Im Südwesten, südlich des Bartel-
schen Weges, bleiben weiterhin gemischte Nutzungen bestehen.

Mit dieser Änderung des Flächennutzungsplanes wird die Auf-
stellung des neuen Bebauungsplanes Nr. 0127 (im Parallelver-
fahren) durchgeführt.
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1.3 Schallimmissionen

Für den Bereich "Bartelscher Weg" liegen vor (s. als Anla-
gen):

1. AiR Ingenieurbüro Achelpöhler:
Messbericht zur Bestimmung des Außenlärmpegels am
Grundstück "Bartelscher Weg 4" in Nordstemmen am
30.08.2000, Berichtsdatum 14.09.2000

2. AiR Ingenieurbüro Achelpöhler:
Stellungnahme zur geplanten Änderung des Flächen-
nutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 0127
"Bartelscher Weg II", Nordstemmen, 20.04.2001.

Darin wird ausgeführt:

zu 1.
Die Messergebnisse dokumentieren die Belastung des Grund-
stückes "Bartelscher Weg 4" durch Lärm. Die Immissionspegel
werden vor allem vom Zugverkehr auf der in der Nähe des
Grundstücks verlaufenden Bundesbahnstrecke geprägt.

Für den Bereich des Grundstückes ergibt sich ein maßgebli-
cher Außenlärmpegel des Lärmbereichs II gemäß DIN 4109, Ta-
belle 8. Daraus resultiert für den baulichen Schallschutz
der Außenfassaden (Wände, Fenster, Dach) ein Resultierendes
Bauschalldämm-Maß von mindestens Rw,res = 30 dB(A) für Auf-
enthaltsräume in Wohnungen. Dieses ist bei einem Wohnhaus
mit normalem Fensteranteil mit Fenstern der Schallschutz-
klasse 2 (bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 30 - 34 dB(A)) si-
cher zu gewährleisten.

Weiterhin wird festgestellt:

Aufgrund der Trassenführung der Bundesbahnstrecke in der Nä-
he des gesamten Grundstücks ist durch eine Ausrichtung der
Wohnräume der geplanten Wohnhäuser auf dem Grundstück in
Richtung Osten keine Verbesserung der Immissionssituation zu
erwarten. Durch den allseitigen Einfall der Bahngeräusche
trägt der Effekt der Selbstabschirmung durch das entspre-
chende Wohngebäude nicht zu einer relevanten Reduzierung der
Immissionspegel bei.

zu 2.
Der Gutachter stellt fest, dass aus schalltechnischer Sicht
die Gewährleistung der Immissionsrichtwerte für ein "Allge-
meines Wohngebiet" gemäß DIN 18005 (Nachtwerte) nicht mög-
lich ist. Wie Messungen im Plangebiet gezeigt haben, werden
Mittelungspegel von LAeq = 51 dB auch nachts erreicht. Die
Lärmsituation ist dabei auf den Zugverkehr auf den benach-
barten Bahnlinien zurückzuführen.

Immissionstechnisch ist das Gebiet als Gemengelage zu be-
trachten. Der Bereich ist vorbelastet. Vor Ort stellt dies
keine Beeinträchtigung eines gesunden Wohnens dar, da sich
die Lärmsituation nicht von der vergleichbarer Mischgebiete
unterscheidet.
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Wie unter 1. festgestellt wird, ist Lärmschutz bereits auf-
grund der bautechnischen Ausführung der Gebäude zu errei-
chen. Jedoch sollten Fenster besonders ruhebedürftiger Räu-
me, wie Schlaf- oder Kinderzimmer, mit schallgedämmten Zu-
luftelementen ausgestattet sein.

1.4 Beschaffenheit des Bodens, Beurteilung

Das Grundstück Bartelscher Weg 4 B (Flurstück 161/37) wurde
über lange Zeit als Betriebshof eines Bauunternehmens ge-
nutzt. Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass das Gelände
betriebsbedingt durch Eintrag von Schadstoffen belastet wur-
de. Um dies zu klären, beauftragte die Trägergesellschaft
die ELH Erdbaulabor Hannover Ingenieure GmbH mit einer Bo-
denuntersuchung. Die Ergebnisse liegen seit dem 31.03.2000
vor.

Entsprechend den bekannten geologischen Unterlagen ist im
Plangebiet ein Bodenaufbau von Moorerde über Auelehm und
Flußaufschüttungen zu erwarten. Grundwasserstände waren
nicht festzustellen.

Nach den vorangegangenen Nutzungen besteht im Tankstellenbe-
reich ein Altlastenverdacht. Außerdem ist aufgrund der auf-
gefüllten Bodenschichten von einem generellen Kontamina-
tionsverdacht auszugehen. Über Rammkernbohrungen bis zu ei-
ner Tiefe von t = 3 m unter Gelände erstellte das Institut
Schichtenprofile.

Festgestellt wurde, dass unter einer 1,1 m bis 2,1 m dicken
Deckschicht von Auffüllmaterial sandiger Schluff ansteht,
dessem gesamte Schichtenstärke bei der vorgegebenen Bohrtie-
fe von 3 m nicht erfasst werden konnte. 
In der Beurteilung wird festgestellt:

Sämtliche Gehalte der untersuchten Proben liegen unter den Prüfwerten für
Wohngebiete und Kinderspielplätze der Bundes-Bodenschutz- und Altlasten-
verordnung. Eine sanierungsrelevante Belastung des anstehenden Bodens
liegt nach den durchgeführten Untersuchungen  und der geplanten Bebauung
durch Wohngebäude nicht vor. 

Quelle: ELH Erdbaulabor Hannover Ingenieure GmbH (2000): 
Nordstemmen Bartelscher Weg 4 B, 
Beurteilung der Belastungssituation
(Auszug S.7: 3.2 Belastungssituation des Bodens)
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Der Landkreis Hildesheim, Untere Bodenschutzbehörde, gab am
13.12.2000 eine ergänzende Stellungnahme (siehe hierzu Anla-
ge) zu seiner ursprünglichen Stellungnahme vom 07.08.2000 ab
. Darin wurde u.a. festgestellt:

- Bedenken bezüglich einer Kontamination durch Mineral-
ölkohlenwasserstoffe im Grundstücksbereich, in wel-
chem der 10.000 Liter fassende Heizöltank betrieben
wurde, bestehen aufgrund der am 29.09.2000 beim Land-
kreis vorgelegten Unterlagen nicht mehr.

- Es bestehen keine Bedenken bezüglich einer Grundwas-
sergefährdung nach den Erkenntnissen aus den Nach-
untersuchungen mit entsprechender Beurteilung durch
das Erdbaulabor Hannover -ELH- vom 17.10.2000,
30.10.2000 und 22.11.2000.

Die Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde des Landkreises
Hildesheim hat anlässlich der öffentlichen Auslegung am
24.10.2001 folgende Forderungen ergänzend erhoben:

1. Die Untersuchungsberichte sowie Unterlagen über den Ver-
bleib von ausgekoffertem Material sind der Unteren Boden-
schutzbehörde zeitnah und sukzessive nach Fortschritt des
Verfahrens vorzulegen.

2. Die geplanten Nutzungen (Wohnen, Kinderspielfläche,
Nutzgarten) dürfen erst nach Zustimmung durch die Untere Bo-
denschutzbehörde (ggf. erst im Zuge der Baugenehmigungsver-
fahren) begonnen werden.

3. Vorab ist mit der Unteren Bodenschutzbehörde eine fort-
laufende Information über den jeweiligen Fortschritt des
Vorhabens zu vereinbaren.

2.0 Darstellungen der 7. Änderung des 
Flächennutzungsplanes

2.1 Bauflächen

Dargestellt wird "Wohnbaufläche".

Diese Darstellung ersetzt die bisher wirksame Darstellung
"Gemischte Baufläche", für die ein Erfordernis nicht mehr
besteht.

Mit dieser Wohnbauflächendarstellung kann nur eine Gebiets-
qualität erreicht werden, wie sie auch für die umgebenden
Grundstücke besteht. Es muss hier mit Schallimmissionen ge-
rechnet werden.

Die östlich der Wohnbauflächen im Flächennutzungsplan darge-
stellten "Gewerblichen Bauflächen" bestehen nicht. Ein Aus-
bau wird dafür gegenwärtig nicht angestrebt.
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2.2 Flächengröße

Der Änderungsbereich umfaßt eine Fläche von ca. 0,47 ha.

2.3 Erschließung und Versorgung

Das Grundstück liegt zwar inmitten eines von Straßen um-
schlossenen Komplexes, wird aber für sich durch einen Wohn-
weg (als Stichweg) erschlossen, der von Süden her von der
Straße "Bartelscher Weg" abgeht.

Die Versorgung mit Frischwasser, mit Abwasserableitung,
Energie und Telekommunikation wird von der Gemeinde Nord-
stemmen und von den in diesem Raum tätigen Versorgungsunter-
nehmen, bzw. dem Abfallzweckverband sichergestellt. Aus die-
sem Gebiet sind besondere Anforderungen nicht zu erwarten.

 

3.0 Landschaftsplanerische Einschätzung,
Kompensation nach der Eingriffsregelung

Die Fläche, für die eine Nutzungsänderung im Rahmen der 7.
Änderung des Flächennutzungsplans angestrebt wird, befindet
sich in einem Bereich, der von Wohnbebauung, einer Kirche
mit Freibereich sowie kleineren Straßen begrenzt wird. Ein
direkter Bezug zur freien Landschaft oder zu innerörtlichen
Grünzonen besteht nicht.

Die zu beplanende Fläche wird schon seit langem gewerblich
als Bauhof und -geschäft genutzt. Gebäude wie Büro, Halle,
Schuppen und befestigte Flächen für Lager prägen die Situa-
tion. Die Schutzgüter von Natur und Landschaft (Boden, Was-
ser, Klima, Arten und Lebensgemeinschaften) sind nicht mehr
im natürlichen Zustand vorhanden. Beeinträchtigungen und Be-
lastungen sind schon seit längerem gegeben (vgl. dazu Karte
1).

Aus diesem Grunde wird hier auf eine Beschreibung und Bewer-
tung der Schutzgüter verzichtet. Auch eine Berechnung von
Kompensationsansprüchen findet nicht statt. Die Flächen un-
terliegen keiner Beurteilung durch die Eingriffsregelung, da
eine Nutzungsumwidmung von Gewerbe zu Wohnen vorgenommen
werden soll. Der Zustand der Fläche und ihre Wirkung auf die
Umgebung werden sich verbessern, denn Flächen werden entsie-
gelt und Gehölze im Gebiet selbst gepflanzt.
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Als allgemeine grünplanerische Maßnahmen für die Fläche wer-
den vorgeschlagen:

- Begrünung der neuen Freiflächen durch standorthei-
mische Gehölze, Verzicht auf fremdländische und 
nadelige Gehölze

- so viele Teilflächen wie möglich entsiegeln

- Verwendung wasserdurchlässiger Beläge im Gebiet
und Versickerung des Oberflächenwassers vor Ort. 
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4.0 Anregungen

4.1 Frühzeitige Bürgerbeteiligung 

Im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung hat es keine
Beiträge zur Planung gegeben.

4.2 Beteiligung Träger öffentlicher Belange

Anregungen, die anlässlich der Beteiligung der Träger öf-
fentlicher Belange und Nachbargemeinden vorgetragen wurden,
hat der Rat der Gemeinde Nordstemmen in seiner Sitzung am
21.06.2001 abgewogen. Anlage 5 des Erläuterungsberichtes
enthält das Abwägungsergebnis.

4.3 Öffentliche Auslegung

Anlässlich der öffentlichen Auslegung zugegangene Anregungen
und Hinweise wurden vom Gemeinderat am 06.12.2001 geprüft
und abgewogen. Das Abwägungsergebnis ist in Anlage 6 des Er-
läuterungsberichtes dargestellt. 
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            V e r f a h r e n s v e r m e r k e

Aufstellungsbeschluss
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Nordstemmen hat in der
Sitzung am 02.12.1999 die Aufstellung der 7. Änderung des
Flächennutzungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss
ist gemäß § 2 (1) BauGB am 02.07.2000 ortsüblich bekannt ge-
macht worden.

Planverfasser
Der Entwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplans wurde
ausgearbeitet vom:

Planungsbüro SRL Weber 
Spinozastr. 1  
3062 Hannover.

Öffentliche Auslegung
Der Rat der Gemeinde hat in der Sitzung am 21.06.2001 dem
Entwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplans und des
Erläuterungsberichts zugestimmt und die öffentliche
Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am
30.08.2001 ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplans und des
Erläuterungsberichts haben vom 10.09.2001 bis einschließlich
10.10.2001 gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Feststellungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde hat nach Prüfung der Anregungen gem. §
3 Abs. 2 BauGB die 7. Änderung des Flächennutzungsplans
nebst Erläuterungsbericht in der Sitzung am 06.12.2001 be-
schlossen.

Genehmigung
Die 7. Änderung des Flächennutzungsplans ist mit Verfügung
vom 28.02.2002 von der Bezirksregierung Hannover gem. § 6
BauGB genehmigt worden.

Inkrafttreten
Die Genehmigung der 7. Änderung des Flächennutzungsplans ist
gem. § 6 Abs. 5 BauGB am 08.05.2002 im Amtsblatt für den
Landkreis Hildesheim Nr. 19 bekannt gemacht worden.

Die 7. Änderung des Flächennutzungsplans ist damit am
08.05.2002 wirksam geworden.

Nordstemmen, 10.12.2001

Siegel

                      gez. Bothmann

                             Gemeindedirektor


